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7. Deutscher Insolvenzrechtstag 20107. Deutscher Insolvenzrechtstag 2010

Aktuelle Rechtsprechung Aktuelle Rechtsprechung 
VergVergüütungsrechttungsrecht

Dr. JDr. Jüürgen Blerschrgen Blersch
RechtsanwaltRechtsanwalt

Fachanwalt fFachanwalt füür Insolvenzrechtr Insolvenzrecht

BGPBGP BLERSCH GOETSCH PARTNER BLERSCH GOETSCH PARTNER 
InsolvenzverwaltungenInsolvenzverwaltungen

Wiesbaden / Mainz / Bad HomburgWiesbaden / Mainz / Bad Homburg

19. M19. Määrz 2010rz 2010
BerlinBerlin
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ProgrammProgramm

•• MindestvergMindestvergüütung des vorltung des vorlääufigen Insolvenzverwalters ufigen Insolvenzverwalters 

•• VergVergüütung des vorltung des vorlääufigen Verwalters bei Nichterufigen Verwalters bei Nichterööffnung ffnung 
des Verfahrensdes Verfahrens

•• Abschlag von der VerwaltervergAbschlag von der Verwaltervergüütung tung 
gem. gem. §§ 3 Abs. 2 lit. a) InsVV3 Abs. 2 lit. a) InsVV
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MindestvergMindestvergüütung des vorltung des vorlääufigen ufigen 
InsolvenzverwaltersInsolvenzverwalters

•• Nach Wortlaut Nach Wortlaut §§ 11 Abs. 1 InsVV  (11 Abs. 1 InsVV  (--))
Arg:   nur Bezugnahme auf Arg:   nur Bezugnahme auf §§ 2 Abs. 1 InsVV!2 Abs. 1 InsVV!

Redaktionsversehen ?Redaktionsversehen ?

•• Wenn (+), wie hoch ist MindestvergWenn (+), wie hoch ist Mindestvergüütung?tung?

Nach Nach BGHBGH (13.07.2006, IX ZB 104/05, Tz. 42): (13.07.2006, IX ZB 104/05, Tz. 42): 

§§ 2 Abs. 2 InsVV analog (1.000 2 Abs. 2 InsVV analog (1.000 €€))

MindestvergMindestvergüütung des vorltung des vorlääufigen ufigen 
InsolvenzverwaltersInsolvenzverwalters

Daraus ergibt sich die weitere Frage:Daraus ergibt sich die weitere Frage:

Ist gem. Ist gem. §§ 2 Abs. 2 bei der Berechnung die 2 Abs. 2 bei der Berechnung die Anzahl der Anzahl der 
GlGlääubigerubiger zu berzu berüücksichtigen?   cksichtigen?   

Nach BGH (13.07.2006, IX ZB 104/05, Tz. 41):Nach BGH (13.07.2006, IX ZB 104/05, Tz. 41):
MaMaßßgeblich ist die Zahl der am Ergeblich ist die Zahl der am Erööffnungsverfahren ffnungsverfahren 
beteiligten Glbeteiligten Glääubiger !?!   Wer ist beteiligt ??ubiger !?!   Wer ist beteiligt ??

-- Fremdantragsteller?Fremdantragsteller?

-- GlGlääubiger, mit denen sich vorl. InsVerwalter ubiger, mit denen sich vorl. InsVerwalter 
konkret bzw. intensiver befasst hat?konkret bzw. intensiver befasst hat?

-- Alle bekannten GlAlle bekannten Glääubiger aus SVubiger aus SV--Gutachten?Gutachten?
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MindestvergMindestvergüütung des vorltung des vorlääufigen ufigen 
InsolvenzverwaltersInsolvenzverwalters

BGH 04.02.2010, IX ZB 129/08:BGH 04.02.2010, IX ZB 129/08:

•• MaMaßßgeblich ist die Anzahl der Glgeblich ist die Anzahl der Glääubiger, denen ubiger, denen nach nach 
den Schuldnerunterlagenden Schuldnerunterlagen Forderungen zustehen, Forderungen zustehen, 
soweit mit einer Forderungsanmeldung im ersoweit mit einer Forderungsanmeldung im erööffneten ffneten 
Verfahren zu rechnen ist.Verfahren zu rechnen ist.
(Problem: Arbeitnehmer nach Insolvenzgeldantrag!)(Problem: Arbeitnehmer nach Insolvenzgeldantrag!)

•• Eine konkrete Befassung des vorlEine konkrete Befassung des vorlääufigen Verwalters mit ufigen Verwalters mit 
diesen Forderungen ist nicht notwendigdiesen Forderungen ist nicht notwendig

•• Anzahl der Forderungsanmeldungen nicht entscheidend!Anzahl der Forderungsanmeldungen nicht entscheidend!

VergVergüütung des vorltung des vorlääufigen Insolvenzverwalters ufigen Insolvenzverwalters 
bei Nichterbei Nichterööffnung des Verfahrensffnung des Verfahrens

BGH 03.12.2009, IX ZB 280/08:BGH 03.12.2009, IX ZB 280/08:

•• Wird das Verfahren nicht erWird das Verfahren nicht erööffnet, kann keine Festsetzung ffnet, kann keine Festsetzung 
der Vergder Vergüütung des tung des vorlvorl. Insolvenzverwalters gem. . Insolvenzverwalters gem. §§§§ 63, 63, 
64 InsO durch das Insolvenzgericht erfolgen !64 InsO durch das Insolvenzgericht erfolgen !

•• Der vorlDer vorlääufige Verwalter muss vielmehr seine ufige Verwalter muss vielmehr seine 
VergVergüütungsansprtungsansprüüche auf dem ordentlichen Rechtsweg che auf dem ordentlichen Rechtsweg 
gegen den Schuldner geltend machen ! gegen den Schuldner geltend machen ! 
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VergVergüütung des vorltung des vorlääufigen Insolvenzverwalters ufigen Insolvenzverwalters 
bei Nichterbei Nichterööffnung des Verfahrensffnung des Verfahrens

Argumente:Argumente:
•• StStäändige Rechtsprechung! Zwar zu ndige Rechtsprechung! Zwar zu GesOGesO, gilt aber auch f, gilt aber auch füür InsO! r InsO! 

(Urteil 13.12.2007, IX ZR 196/06; (Urteil 13.12.2007, IX ZR 196/06; BeschlBeschl. 23.07.2004, IX ZB 256/03). 23.07.2004, IX ZB 256/03)

•• Fehlen einer Kostengrundentscheidung fFehlen einer Kostengrundentscheidung füür Vergr Vergüütung und Auslagen, tung und Auslagen, 
die nicht zu den Kosten des Verfahrens gehdie nicht zu den Kosten des Verfahrens gehöören, vgl. ren, vgl. §§ 23 GKG; 23 GKG; 
§§ 54 Nr. InsO gilt erst im er54 Nr. InsO gilt erst im erööffneten Verfahren. Fffneten Verfahren. Füür eine solche r eine solche 
Grundentscheidung gibt es keine gesetzliche Grundlage!Grundentscheidung gibt es keine gesetzliche Grundlage!
(a. A. (a. A. UhlenbruckUhlenbruck, NZI 2010, 161ff. mit beachtlichen Gegenarg.!), NZI 2010, 161ff. mit beachtlichen Gegenarg.!)

•• ErErööffnungsverfahren ffnungsverfahren äähnelt Zivilprozess; vorlhnelt Zivilprozess; vorlääufiger Verwalter ist ufiger Verwalter ist 
aber nicht Partei!aber nicht Partei!

•• Nur materiellNur materiell--rechtlicher Vergrechtlicher Vergüütungsanspruch gegen Schuldner gem. tungsanspruch gegen Schuldner gem. 
§§§§ 1835, 1836, 1915, 1987, 2221 BGB analog (Verm1835, 1836, 1915, 1987, 2221 BGB analog (Vermöögenspfleger)genspfleger)

VergVergüütung des vorltung des vorlääufigen Insolvenzverwalters ufigen Insolvenzverwalters 
bei Nichterbei Nichterööffnung des Verfahrensffnung des Verfahrens

Folgen und Probleme:Folgen und Probleme:
•• Abrechnung Abrechnung ggggüü. Schuldner in Form eines . Schuldner in Form eines „„VergVergüütungsantragestungsantrages““????

•• AuAußßergerichtliche Einigung mit Schuldner ergerichtliche Einigung mit Schuldner üüber Vergber Vergüütung dann mtung dann mööglich!?glich!?

•• ZurZurüückbehaltungsrecht des ckbehaltungsrecht des vorlvorl. Verwalters an Schuldnerverm. Verwalters an Schuldnervermöögen! (Hgen! (Hööhe?)he?)
Beachte Druckpotential bei entspr. Kontoguthaben des Beachte Druckpotential bei entspr. Kontoguthaben des vorlvorl. Verwalters!!. Verwalters!!

•• Ermittlung der VergErmittlung der Vergüütungshtungshööhe zukhe zuküünftig durch Zivilgericht (AG und LG)!nftig durch Zivilgericht (AG und LG)!
Zuweisung dieser Streitigkeiten an das Insolvenzgericht durch Zuweisung dieser Streitigkeiten an das Insolvenzgericht durch ÄÄnderung der nderung der 
GeschGeschääftsverteilung mftsverteilung mööglich?glich?
Trennung der Entscheidung Trennung der Entscheidung üüber Vergber Vergüütungshtungshööhe (Insolvenzgericht) und he (Insolvenzgericht) und 
Zahlungsverpflichtung (Zivilgericht) mZahlungsverpflichtung (Zivilgericht) mööglich und praktikabel?glich und praktikabel?
(so (so FrindFrind ZInsOZInsO 2010, 108)2010, 108)

•• Schuldnerentlastung wird nicht erreicht! Direkte InanspruchnahmeSchuldnerentlastung wird nicht erreicht! Direkte Inanspruchnahme des des 
Antragstellers nicht mAntragstellers nicht mööglich!glich!
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Abschlag von der VergAbschlag von der Vergüütung des tung des 
Insolvenzverwalters Insolvenzverwalters §§ 3Abs. 2 lit. a) InsVV3Abs. 2 lit. a) InsVV

•• ZunZunäächst:chst: Abschlag nur ausnahmsweise bei erheblicher Entlastung undAbschlag nur ausnahmsweise bei erheblicher Entlastung und
erherhööhter Verghter Vergüütung tung (VO(VO--BegrBegrüündung und Literatur)ndung und Literatur)

•• Dann:Dann: BGH 23.03.06, IX ZB 28/05; 11.05.06, IX ZB 249/04; BGH 23.03.06, IX ZB 28/05; 11.05.06, IX ZB 249/04; 
TTäätigkeit eines vorl. InsVerwalters rechtfertigt regelmtigkeit eines vorl. InsVerwalters rechtfertigt regelmäßäßig ig 
einen Abschlag auf Vergeinen Abschlag auf Vergüütung tung endgendgüültiger InsVerwalter, ltiger InsVerwalter, 
auch bei bloauch bei bloßßer Regelverger Regelvergüütung des tung des vorlvorl. Verwalters.. Verwalters.

•• Arg.:Arg.: -- Bei pflichtgemBei pflichtgemäßäßer Ter Täätigkeit d. tigkeit d. vorlvorl. IV signifikante Entlastung. IV signifikante Entlastung
-- Regelbsp.Regelbsp.§§ 3 enthalten Vermutung erheblicher Abweichung3 enthalten Vermutung erheblicher Abweichung
vom Normalfall (z. B. durch Erstellung Vermvom Normalfall (z. B. durch Erstellung Vermöögensgensüübersicht  bersicht  
und Ermittlung der Glund Ermittlung der Glääubiger und Schuldner); ubiger und Schuldner); 
InsVerwalter muss diese InsVerwalter muss diese erheblerhebl. Entlastung widerlegen, auch . Entlastung widerlegen, auch 
wenn keine Vergwenn keine Vergüütungszuschltungszuschlääge oder Vergge oder Vergüütung nach JVEGtung nach JVEG!!
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Abschlag von der VergAbschlag von der Vergüütung des tung des 
Insolvenzverwalters Insolvenzverwalters §§ 3Abs. 2 lit. a) InsVV3Abs. 2 lit. a) InsVV

•• DarDarüüber hinaus:ber hinaus:

Auch wenn der Auch wenn der vorlvorl. Verwalter gar keine . Verwalter gar keine 
VergVergüütung nach JVEG erhalten hat, liegt dennoch tung nach JVEG erhalten hat, liegt dennoch 
durch die tatsdurch die tatsäächlichen Vorarbeiten des SV eine chlichen Vorarbeiten des SV eine 
erhebliche Arbeitserleichterung vor, die zu einem erhebliche Arbeitserleichterung vor, die zu einem 
Abschlag bei der VerwaltervergAbschlag bei der Verwaltervergüütung ftung füührt!hrt!
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Abschlag von der VergAbschlag von der Vergüütung des tung des 
Insolvenzverwalters Insolvenzverwalters §§ 3Abs. 2 lit. a) InsVV3Abs. 2 lit. a) InsVV

•• Nun aber BGH 18.06.2009, IX ZB 97/08:Nun aber BGH 18.06.2009, IX ZB 97/08:

kein Abschlag von der Vergkein Abschlag von der Vergüütung des Verwalters, wenn er im tung des Verwalters, wenn er im 
Antragsverfahren nur als SachverstAntragsverfahren nur als Sachverstäändiger tndiger täätig geworden ist.tig geworden ist.

Keine analoge Anwendung des Keine analoge Anwendung des §§ 3 Abs. 2 lit. a) InsVV, da keine 3 Abs. 2 lit. a) InsVV, da keine 
RegelungslRegelungslüücke; Bestellung SV bekannter Regelfall f. VOcke; Bestellung SV bekannter Regelfall f. VO--GeberGeber

Auch kein sonstiger Fall des Auch kein sonstiger Fall des §§ 3 Abs. 2 InsVV, da regelm3 Abs. 2 InsVV, da regelmäßäßige ige 
Bestellung als SV die Anforderungen an die TBestellung als SV die Anforderungen an die Täätigkeit des tigkeit des vorlvorl. . 
Insolvenzverwalters nicht erheblich herabsetzeInsolvenzverwalters nicht erheblich herabsetze

an dem an dem obiterobiter dictumdictum aus Beschluss v. 11.05.06, IX ZB 249/04, aus Beschluss v. 11.05.06, IX ZB 249/04, 
werde nicht mehr festgehalten !werde nicht mehr festgehalten !
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Vielen Dank Vielen Dank 
ffüür Ihre r Ihre 

Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!




